
 

 

 

Statuten der Kreispartei  
FDP.Die Liberalen Biel-Seeland 

 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Wesen und Zweck 
Die Kreispartei FDP.Die Liberalen Biel-Seeland ist der Zusammenschluss der bestehenden FDP.Die 
Liberalen Sektionen des Wahlkreises Biel-Seeland, respektive der beiden Verwaltungskreise Biel und 
Seeland. 
 
Die Kreispartei basiert auf dem freisinnigen Gedankengut. Ihre Aufgabe ist in erster Linie die Koordination 
der kantonalen und der eidgenössischen Wahlen im Wahlkreis Biel - Seeland sowie die Führung des 
Wahlkampfes im Sinne der FDP.Die Liberalen Kanton Bern. Sie wirkt als Bindeglied zwischen den 
Sektionen und der Kantonalpartei. 
 
Der Wahlkreis Biel-Bienne - Seeland ist zweisprachig; die deutsche und die französische Sprache sind 
einander gleichgestellt.  
 
 
Art. 2 Name, Sitz und Rechtsstellung 
Die Kreispartei führt den Namen "FDP.Die Liberalen Biel-Seeland". Als Kreissektion der FDP.Die 
Liberalen Kanton Bern ist sie ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB mit Sitz am Wohnort der jeweiligen 
Kreispräsidentin oder des jeweiligen Kreispräsidenten. 
 
 
 
II. Mitgliedschaft 
 
Art. 3 Mitglieder 
Mitglied der Kreispartei FDP.Die Liberalen Biel-Seeland sind die FDP-Sektionen im Wahlkreis Biel-
Seeland sowie Mitglieder aus dem Wahlkreis ohne Sektionszugehörigkeit. 
 
 
 
Art. 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Jede FDP.Die Liberalen Sektion ist mit ihrem/er Präsidenten/in in der Präsidentenkonferenz der 
Kreispartei vertreten. Stellvertretung durch ein entsprechendes Vorstandsmitglied ist jederzeit möglich. 
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Den Sektionen sowie den Mitgliedern ohne Sektionszugehörigkeit steht das Recht zu, ihre politischen 
Anliegen in Form von schriftlichen Anträgen an die Präsidentenkonferenz zu richten. 
 
Die Sektionen sowie die Mitglieder ohne Sektionszugehörigkeit haben die mit der Mitgliedschaft in der 
Kreispartei verbundenen finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
 
 
III. Organisation 
 
Art. 5 Die Präsidentenkonferenz (PK) 
a. Die PK ist das oberste Organ der Kreispartei. Sie setzt sich zusammen aus: 

› den Präsidenten/Innen der Sektionen oder deren Stellvertretung 

› den Vorstandsmitgliedern gemäss Art. 6a 

› denjenigen Mitgliedern des Grossen Rates, die Mitglied einer der Sektionen des Wahlkreises Biel-
Seeland sind 

› den FDP.Die Liberalen Vertretern im Regierungsrat, den freisinnigen Regierungsstatthaltern sowie 
den eidgenössischen FDP.Die Liberalen Parlamentarier/innen welche Mitglied einer der Sektionen 
des Wahlkreises Biel-Seeland sind. 

 Alle Mitglieder der Präsidentenkonferenz haben Antrags- und Stimmrecht. 
 
b. Die PK tritt ordentlicherweise einmal in der ersten Hälfte des Kalenderjahres zusammen, 

ausserordentlicherweise auf Beschluss des Vorstandes. 
 
c. Die PK 

› wählt alle zwei Jahre ihre/n Kreispräsidentin/en und dessen/deren Stellvertreter/in; Wiederwahl ist 
möglich 

› wählt alle zwei Jahre die Mitglieder des Vorstands; Wiederwahl ist möglich 

› genehmigt den Jahresbericht des Vorstandes, die Jahresrechnung und die Rechnung über die 
einzelnen Wahlkampagnen 

› befindet über die von den Sektionen schriftlich eingereichten Anträge  

› beschliesst bei Wahlen über Wahlkonzept und Finanzplan  

› nominiert die Kandidierenden für den Grossen Rat, dies gestützt auf das Wahlkonzept und auf 
Vorschlag der Sektionen 

› nominiert die Kandidatin/den Kandidaten für die Regierungsstatthalterämter 

› nominiert bei Wahlen in den Regierungsrat zuhanden der FDP.Die Liberalen Kanton Bern die 
Kandidierenden aus dem Wahlkreis Biel-Seeland 

› nominiert zuhanden der FDP.Die Liberalen Kanton Bern die Kandidierenden für die Wahlen ins 
eidgenössische Parlament 

› nominiert zuhanden der FDP.Die Liberalen Kanton Bern die kantonalen Delegierten und 
Ersatzdelegierten für die Delegiertenversammlung der FDP.Die Liberalen Schweiz. Die 
Nominierten des Wahlkreises Biel-Seeland setzen sich zusammen aus mindestens einem Mitglied 
der deutschsprachigen Sektionen und einem Mitglied der französischsprachigen Sektionen jeweils 
als Delegierte/r und als Ersatzdelegierte/r. 

› beschliesst über die Bildung besonderer Kommissionen innerhalb der Kreispartei und ihre 
Auflösung 
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› setzt die ordentlichen Jahresbeiträge der Sektionen fest. Bei den Sektionen der PRR wird ein 
reduzierter Beitrag erhoben so lange die Grossratswahlen selbständig finanziert werden. 

› befindet über ausserordentliche Finanzaktionen 

› beschliesst über die Durchführung von Parteitagen im Wahlkreis Biel-Seeland 

› befindet auf Antrag des Ausschusses über Annahme und Abänderung der Statuten sowie über 
eine allfällige Auflösung der Kreispartei. 

 
d. Die PK fasst ihre Beschlüsse in der Regel offen und mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen. Bei Stimmengleichheit hat der/die Vorsitzende Stichentscheid. Ein Drittel der anwesenden 
stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer/innen kann geheime Abstimmung verlangen. 

 
 Bei Wahlgeschäften gilt das absolute Mehr. Massgebend ist das Total der abgegebenen Stimmen. 
 
e. Die PK bestimmt alle zwei Jahre zwei Rechnungsrevisoren, deren Aufgabe es ist, die Kassa- und 

Rechnungsführung zu prüfen und der PK Bericht zu erstatten. 
 
 
Art. 6 Der Vorstand 
a. Der Vorstand besteht aus min. 5 Mitgliedern. Er setzt sich zusammen aus mindestens je zwei 

Vertretern der Verwaltungskreise Biel/Bienne und Seeland. Die Sektionen Biel und Lyss, sowie die 
Sektionen der PRR sind zwingend durch je ein Vorstandsmitglied vertreten. Die amtierenden 
Grossräte und die Jungfreisinnigen aus dem Wahlkreis Biel-Seeland bezeichnen jeweils mindestens 
eines ihrer Mitglieder als Vertretung im Vorstand. 

 
b. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Er tritt auf Einladung der/des Vorsitzenden und unter 

Bekanntgabe der zu behandelnden Geschäfte zusammen. Jedes Mitglied kann die Einberufung einer 
Sitzung verlangen. 

 
c. Der Vorstand hat die Leitung der Kreispartei inne und vertritt diese nach aussen. Er ist verantwortlich 

für die administrativen und finanziellen Angelegenheiten der Kreispartei und legt darüber der PK 
jährlich Rechenschaft ab. Ihm obliegt die Neugründung und die Betreuung der Sektionen. 

 
d. Insbesondere erarbeitet der Vorstand zuhanden der PK für jeden einzelnen Wahlgang im Wahlkreis 

ein Wahlkonzept und einen Finanzplan. Das Wahlkonzept beinhaltet in der Regel Zielsetzung, 
Listengestaltung, Aktionsplan und Terminplan. Der Ausschuss koordiniert und führt den Wahlkampf. 
und achtet auf die gute Koordination und Zusammenarbeit zwischen den deutschsprachigen und den 
französischsprachigen Sektionen sowie den Jungfreisinnigen.  

 
e. Für die einzelnen Aufgaben kann der Vorstand aussenstehende Fachkräfte beiziehen, namentlich für 

› die Erledigung der Sekretariatsarbeiten 

› die Rechnungsführung 

› die Durchführung von Finanzaktionen 

› die Leitung der Wahlkampagnen 
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IV. Finanzen 
 
Art. 7 Mittelbeschaffung 
a. Die Betriebskosten der Kreispartei sind primär durch die Jahresbeiträge der Sektionen zu decken. 

Massgebend sind die Mitgliederzahlen.  
 
b. Die Finanzierung der einzelnen Wahlgänge erfolgt gestützt auf das Wahlkonzept und den Finanzplan, 

insbesondere 
› durch Beiträge der Sektionen 

› mittels Finanzaktionen 

› durch freiwillige Zuwendungen 

 
 
Art. 8 Persönliche Haftung 
Die Kreispartei haftet maximal bis zur Höhe ihres Vermögens. Die Sektionen haften nicht subsidiär. 
 
 
V. Schlussbestimmungen 
 
Art. 9 Statutenrevision und Auflösung 

Statutenänderungen können mit dem einfachen Mehr der abgegebenen gültigen Stimmen 
beschlossen werden. Für die Auflösung der Kreispartei FDP.Die Liberalen Biel-Seeland bedarf es 
einer 2/3-Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden. Das Vermögen fällt an die Kantonalpartei. 

 
 
Art. 10 Inkraftsetzung 
Diese Statuten treten mit der Genehmigung an der Präsidentenkonferenz vom 29. November 2021 in 
Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 6. Mai 2014 und bedürfen der Genehmigung durch die FDP.Die 
Liberalen Kanton Bern. 
 
Evilard, den 29. November 2021 
 
FDP.Die Liberalen Kreis Biel-Seeland 
 
Kreispräsidentin   Kreissekretariat 
 
 
Madeleine Deckert   Eveline Gugger Bruckdorfer 
 
   
 
Genehmigt am 9. Dezember 2021 durch die 
 
FDP.Die Liberalen Kanton Bern 
 
Der Kantonalpräsident   Der Geschäftsführer 
 
    
Stephan Lack    Stefan Nobs 


